
Erfahrungsstufen-Eingliederung
Beitrag von „MarieJ“ vom 25. Januar 2020 12:15

„Anzurechnende Zeiten sind nach § 30 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz:

Hauptberufliche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst im Beamten- oder
Angestelltenverhältnis, auch in Religionsgemeinschaften oder Betrieben und Verbänden,
die nach Tarifrecht des öffentlichen Dienstes oder vergleichbaren Regelungen zahlen.
Diese Zeiten müssen nicht mit der späteren Beamtentätigkeit in Verbindung stehen, sie
können auch in einem anderen Beruf erbracht worden sein.
Zeiten der Kindererziehung (unter 3 Jahren) sowie Zeiten der Pflege von Angehörigen
Zeiten von Wehr- und Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, freiwilligen sozialen oder
ökologischen Jahren, Entwicklungshelferzeiten (mind. 4 Monate, max. 2 Jahre)“

Wichtig ist hier offenbar „hauptberufliche Tätigkeiten“.

Bei angestellten LehrerInnen wird das Referendariat teilweise (ich glaub 1/2 Jahr)
berücksichtigt.
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